


3. Zusammenfassung der Ergebnisse

4. Eignung des EDM

im Auftrag

(M. Kiskemper)

Anlagen: - Protokoll Frequenzprüfung (Anlage 1)

- Auswertung Nullpunktskorrektion (Anlage 2)

- Originalmessdaten (Anlage 3)

 

(Der Grenzwert des Betrages der Restabweichungen nach ‚Kalibriererlass EDM Mecklenburg-Vorpommern’ beträgt :

     -  für Liegenschaftsvermessungen  10 mm,

     -  für Messungen im Aufnahmpunkt-Netz  8 mm  und im Mittel der Beträge  5 mm,

In Anlage 2 wurden die Strecken um den durch die Frequenzmessung ermittelten systematischen

Maßstabsfehler korrigiert, so dass am Tachymeter als Maßstabsfaktor (geometrischer ppm-Wert) die Summe

der beiden Faktoren = -1,4 ppm einzustellen ist.

Die angegebene Korrektion km und k0 haben nur mit der bei der Kalibrierung benutzten Ausrüstung (Reflektoren,

Thermometer und Barometer intern/extern) und den bei der Kalibrierung vorgenommenen Einstellungen am

Instrument Gültigkeit.

Ferner sollte als Additionskonstante -0,9 mm eingegeben werden.

     -  für Messungen im amtlichen Lagefestpunktfeld der Grundlagenvermessung  5 mm  und im Mittel der Beträge  3 mm.)

Die ermittelten Kalibrierkorrektionen sind bei Auswertungen von Messungen mit dem genannten EDM zu

berücksichtigen. Die Korrektionen sind an die beobachteten Schrägstrecken Sroh wie folgt anzubringen, um

korrigierte Schrägstrecken Skor zu erhalten :

Dkor   =   Droh  +  Droh • km  +  k0 

Der im Kalibriererlass EDM Mecklenburg-Vorpommern, 1.2 festgelegte Grenzwert für eine Einzelabweichung

von 5,0 mm wird 0 mal überschritten.

Die Absolutbeträge der restlichen Abweichungen liegen im Mittel mit 0,7 mm unterhalb der Toleranzgrenze.

Das EDM ist für Messungen im amtlichen Lagefestpunktnetz der Grundlagenvermessung geeignet.












